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ZUGELASSENE BEWERBER 
OHNE SPRACHZEUGNIS 

 
   
 
 

 

 

 

Was mache ich wenn ich einen Studienplatz erhalten habe, aber noch nicht 
das erforderliche Sprachzeugnis vorlegen kann? 

 

 

Rückstellung des Studienplatzes 

 
Sie lassen sich Ihren Studienplatz zurückstellen und bereiten sich auf die Sprachprüfung vor. 
Sie werden nicht als Studierende eingeschrieben.  

 
Sobald Sie das erforderliche Sprachzeugnis vorlegen können, werden Sie zum  
folgenden Wintersemester als Studierende an der Kunstakademie Münster eingeschrieben und 
beginnen mit dem Fachstudium. Ein Studienbeginn zum Sommersemester ist nicht möglich. 

Die Immatrikulationsfrist für das folgende Wintersemester entnehmen Sie bitte der 
Homepage. 

 

Der Studienplatz kann maximal zwei Jahre zurückgestellt werden. 

 

 

 

http://www.kunstakademie-muenster.de/fristen_termine/?no_cache=1

